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Deutſchland.
Zweite Kammer.

23. Sitzung am 10. Februar. 12 Uhr.
Vorſitzender: Graf Schwerin. Am Miniſtertiſche die Herren

v. Manteuffel, v. d. Heydt, v. Weſtphalen.
Auf den Vorſchlag der Kommiſſion für das Gemeindeweſen geht

die Kammer über den Antrag des Abg. Gamrädt, betreffend den Ent-
wurf einer Deklaration des Geſetzes vom 31. December 1842 über die
Aufnahme neu anziehender Perſonen, zur Tagesordnung in der Erwä-
gung über, daß die Regierung durch ihren Kommiſſar erklärt hat, wo
möglich noch in der gegenwärtigen Seſſion vor die Kammern eine Vor-
lage über Abänderung dieſes Geſetzes zu bringen.

Der Miniſter des Jnnern wiederholt, daß in ſeinem Miniſte-
rium an dem Geſeßentwurf bereits gearbeitet werde, und von allen Re
gierungen Gutachten eingezogen ſeien.

Dieſelbe Kommiſſion beantragt ſodann bei der Kammer, ihr zu
überlaſſen, ihre Tagesordnung in Beziehung auf die Anträge des Abg.
v. Vincke (über die Ungeſetzlichkeit der Einberufung der ehemaligen
Kreis und ProvinzialLandtage) nach 8. 31. der Geſchäftsordnung ſelbſt
zu regeln. Dagegen beantragen

Bürgers und Genoſſen: der Kommiſſion für das Gemeinde-
weſen aufzugeben, ſich der Berathung und Berichterſtattung über die
Anträge der Abgeordneten v. Vincke und Genoſſen über Zuſammenbe-
rufung der Kreis und Provinzial-Landtage zu unterziehen, ohne abzu
warten, bis die von der Staatsregierung in der Erſten Kammer einge
brachten Vorlagen über die Gemeindeordnung an die Zweite Kammer
gelangen.

2) v. Eynern und Genoſſen: ſich damit einverſtanden zu erklä-
ren, daß die Kommiſſion für das Gemeindeweſen im Hinblick auf die
bevorſtehende Berathung über die von der Staatsregierung bei der Er-
ſten Kammer eingebrachten, die Gemeinde Ordnung betreffenden Vor-
lagen, die Berichterſtattung über die Anträge der Abgeordneten v. Vincke
und Genoſſen ausſetzt.

3) Reichenſperger und Genoſſen, in der Unterſtellung, daß bin
nen Kurzem die Kommiſſion ſich mit der Berathung der an die Erſte
Kammer gebrachten Vorlagen befaſſen werde, ihr zu geſtatten, die Be
richterſtattung über die v. Vincke' ſchen Anträge auszuſetzen.

Bürgers ſetzt auseinander, daß zwiſchen den Vincke'ſchen An
trägen und den Vorlagen der Erſten Kammer ein Zuſammenhang gar
nicht vorhanden iſt. Die Gemeindekommiſſton der Erſten Kammer habe
dies ſelbſt anerkannt und über die in jener Kammer vom Abg. v. Vincke
eingebrachten Anträge bereits Bericht erſtattet, ohne dies bis zu ihrer
Berichterſtattung über die Vorlagen aufzuſparen. Es heiße, die Kam-

mer geradezu annulliren, wenn man, mit der Kommiſſion ſich auf die
Verhandlungen über den Claeſſen'ſchen Antrag berufend, der Kammer
nicht das Recht einräume, ein Urtheil über die Geſetzlichkeit oder Unge-
ſetzlichkeit einer Maßregel der Regierung abzugeben.

Keller führt der Kammer zu Gemüthe, daß ſie durch jeden ſol
chen Antrag, wo jeder ſich ärgert und am Ende ein Beſchluß gefaßt
wird, mit dem Niemand zufrieden iſt, ein Stück ſchlechter wird. Sie
verliere auch in den Augen des Landes, wenn wöchentlich einmal Kam-
mern und Regierung, die beiden höchſten Staatsgewalten, ſich in den
Hagren liegen. Erſt faſſe die Kammer 30 bis 40 Jahre untadelhafte
Beſchlüſſe, dann wird jede Regierung, die etwas Ungeſetzliches gethan
hat, ſich ſchon vor ihr zurückziehen.

Reichenſperger giebt der Linken den ihm gemachten Vorwurf
zurück, daß er die Kammer für einen Gerichtshof anſehe. Geſetz und
Verfaſſungsbrüche könnten zuweilen eine wahre Wohlthat für den Staat
ſein; es ſei aber hier nicht an der Zeit, die Regierung einer Verfaſ
ſungswidrigkeit zu beſchuldigen. Graf Arnim hält eine Petition, eine
Adreſſe für das richtigſte Mittel, wenn man ſich vor der Regierung
über die Wiederherſtellung der Kreis und Provinzial Landtage ausſpre
chen wolle.

Simſon erörtert, daß die Kommiſſion ſich gar nicht auf Erfüllung
ihres Auftrags, über das Stadium der Berathung, in welchem ſich die
Vincke'ſchen Anträge befinden, eingelaſſen hat. Niemand habe davon
geredet, daß der Kammer das Recht zuſtehe, die Verfaſſungswidrigkeits-
frage einſeitig zu entſcheiden, Niemand habe es der Kommiſſion auch
vorwerfen wollen, ihre Tagesordnung zu regeln.

Der Miniſterpräſident ſtimmt mit Reichenſperger darin über
ein, daß die Erörterung, welche verlangt wird, ſich am beſten mit der
Erörterung über die von der Regierung eingebrachten Vorlagen verbin
den laſſe. Dem letzten Redner erwiedert er, daß die Regierung den
Muth haben würde, ſich eine Jndemnitäts-Bill zu erbitten, wenn ſie in
die Lage kommen würde, zum Nutzen des Staats die Verfaſſung zu
verletzen; es ſcheint der Regierung aber zu viel zugemuthet zu werden,
wenn ſie eine ſolche Bill verlangen ſoll, ohne ihrer zu bedürfen.

Der Antragſteller v. Vincke hält dem Abg. Keller vor, daß er,
ſo oft er das Wort nimmt, ohne Rückſicht auf den Gegenſtand immer
nur aus einem Tone bläſt, wie ein ruſſiſcher Muſikant nie ſeinen „hei
miſchen Kuhreigen“ vergißt. Zur Sache führt er aus, welche Beſchlüſſe
die Kreistage mittlerweile faſſen können, wenn man mindeſtens acht
Wochen vergehen laſſe, bis man ſeine Anträge zugleich mit den Vorla-
gen der Regierung in Berathung nehme, und bittet die Kammer, von
dem Syſtem der Tagesordnungen einmal abzuſtehen, wo das ganze,
Land ſo laut ſeine Stimme gegen die Regierung erhoben habe.

Der Miniſter des Jnnern proteſtirt gegen die Aeußerung v.
Vincke's, die Einberufung der Kreis und Provinzialftände fei in einer



müßigen Stunde erfolgt. Es iſt zur guten Stunde geſchehen, es iſt
angeknüpft an die Geſchichte unſeres Vaterlandes, und wer das thut,
der thut recht. Der Miniſter hat die Ueberzeugung, daß die Verfaſſung
den von ihm eingeſchlagenen Weg frei ließ.

Die Amendements Bürgers und Reichenſperger werden verworfen,
das Amendement von Eynern mit 151 gegen 129 Stimmen angenom-
men. Schluß 3*/, Uhr. Nächſte Sitzung Donnerſtag 11 Uhr.

Berlin, den 11. Januar. Dem „C.B.“ zufolge würde an die
Stelle des am hieſigen Hofe beglaubigten franzöſiſchen Geſandten, Herrn
Lefevre, der bisherige Geſandte bei dem deutſchen Bundestage, Herr
v. Tallenay, treten.

Der auf Grund des Ausſpruchs der Geſchwornen nicht zum
Tode, ſondern zu lebenswieriger Zuchthausſtrafe verurtheilte Schneider
lehrling Haube ſoll, dem Vernehmen nach, dieſe Strafe ſeinem Ver-
gehen nicht angemeſſen finden, ſondern ſich dahin geäußert haben, daß
er gegen dies Urtheil die Nichtigkeitsbeſchwerde einlegen werde.

Frankreich.
Paris, den 8. Februar. Die „Patrie“ enthält einen Artikel über

die am 29. bevorſtehenden Wahlen und über den Charakter des künf-
tigen geſetzgebenden Körpers, aus welchem ſie alle Oppoſition verbannt
wiſſen will. Dieſer Artikel hat, wie das „Journal des Débats“ ſagt,
eine gewiſſe Senſation in Paris hervorgebracht. Die „pPatrie“ ſagt
u. A.: Man muß die Wähler vor Verirrungen bewahren. Die Frage
muß am 29. Februar, wie am 20. December gemacht werden. Die
Wähler müſſen auch die Kandidaten fragen, ob ſie aufrichtig und voll-
ſtändig für den Prinzen Louis Napoleon ſind und hinzufügen: Jm
Bejahungsfalle erwählen wir Euch, ſonſt nicht. Keine Umſchreibungen,
Ausflüchte und Abwege. Jn heutiger Zeit würde das beredetſte Glau-
bensbekenntniß nur eine zweiſchneidige Waffe ſein, welche dem einen
dient und den andern verwundet. Das Land hat freilich erklärt, daß
es nur den Prinzen Louis Napoleon wolle, und kann nur einen ſeine
Gefühle und Anſichten ganz wiedergebenden geſetzgebenden Körper er-
nennen.

Man glaubt fortwährend, trotz aller amtlichen Ableugnungen,
daß die Regierung neue Finanzmaßregeln vorbereite, welche indeß wahr-
ſcheinlich nicht die zugeſchriebene Bedeutung haben, aber doch die Er-
hebungsweiſe der Abgaben ändern werden.

Spanien.
Madrid, den 4. Februar, 6 Uhr Abends. Als der Mörder der

Königin heute aus dem Gefangenhauſe nach dem Kriminal Gefängniſſe
El Saladero abgeführt wurde, hatte die ihn begleitende Kavallerie
Eskorte vollauf zu thun, ihn gegen die Wuth des Volkes zu ſchützen.
Mehrere Männer fielen mit Meſſern bewaffnet über den Wagen her;
die Eskorte mußte die Säbel ziehen und ſcharf laden. Die Soldaten
riefen: „Es lebe die Königin!“ Begeiſtert ſtimmte das Volk mit ein,
und da erſt ließ man den Gefangenen weiter ziehen. Da es das erſte
Mal iſt, daß Spanien einen Königsmord in ſeine Annalen aufzunehmen
hat, ſo werden nähere Mittheilungen über das frühere Treiben des Mör-
ders Jhren Leſern gewiß nicht unangenehm ſein. Derſelbe hat ſich erſt
während der Herrſchaft Eſpatero's nach Spanien zurückgewagt. Gleich
nach ſeiner Rückkehr wurde er als Kaplan bei der Pfarrkirche zum h.
Sebaſtian angeſtellt, bei welcher er bis zum Jahre 1844 verblieb. Die
geiſtliche Ober Behörde ſah ſich damals genöthigt, ihn von dieſer Kirche
nach der am anderen Ende der Stadt liegenden San Milian Kirche
u verſetzen. Er trieb bedeutenden Wucher und verfolgte die, welche

ihn nicht zur gehörigen Zeit bezahlten, mit beiſpielloſer Härte. Dieſer-
halb wurde er eines Tages öffentlich geohrfeigt. Martin Merino iſt
groß und hager, hat ſchneeweißes Haar, ſieht aber, trotz ſeiner 63 Jahre,
noch ſehr kräftig und geſund aus. Wie er zu den bedeutenden Sum-
men gelangt, welche in ſeinem Hauſe vorgefunden worden, darüber will
er gar keine Auskunft geben. Er war von jeher ein widerſpänſtiger,
intoleranter, zorniger und ſtreitſüchtiger Menſch, ſehr unfreundlich im
Umgange und dieſer ſeiner Eigenſchaften wegen ſehr unbeliebt. Jn ſei-
ner Kleidung war er von jeher nicht allein nachläſſig, ſondern ſogar un
rein Freunde oder nähere Bekannte hat er keine. Täglich beſuchte er
das Leſekabinet de San Felipe, affektirte eine gewiſſe philoſophiſche Bil-
dung, die in der Wirklichkeit jedoch nur ſehr oberflächlich war. Gegen
die Männer der franzöſiſchen Schreckenszeit hegte er die größte Vereh-
rung, und die Portraits derſelben ſind die einzigen Bilder, welche die
kahlen Wände ſeiner Wohnung bedecken. Als er befragt wurde, warum
er den Mord beabſichtigt habe, antwortete er ganz einfach, weil er die
Abgötterei, welche die Menſchheit mit der Monarchie treibe, nicht länger
habe anſehen können er habe beabſichtigt, die Menſchheit von dem
Wahne zu befreien, daß einem Fürſten zu dienen, Treue ſei. Aus al-
ſan dieſem geht hervor, daß dieſer Menſch ein eingefleiſchter Rother
ein muß.

Locales.
Halle, den 11. Februar. Mit dem heutigen Nachmittagszuge der

Thüringer Eiſenbahn trafen auch zwei, dem Anſchein nach ſehr jugend-
liche Barfüßermönche hierſelbſt ein, die durch ihre Ordenstracht die
allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich zogen.

Landwirthſchaftliches und Gewerbliches.
Ueber die Störungen des Landwirthſchaftsbetriebes durch die

Eiſenbahnen. Bei Abſchätzungen, welche dem Expropriationsgeſetz bei
EiſenbahnAnlagen gegenüber die Störungen im Wirthſchaftsbetriebe be-
rückſichtigen ſollten, ſind von den Taxatoren die Hemmungen im Betriebe,
namentlich kleiner ländlicher Grundſtücke, mannigfach überſehen worden.
Es wäre daher wohl zu wünſchen, daß im Jntereſſe gerade dieſer kleinen
Beſitzungen von den Taxatoren auf dieſe Störungen bei den immer
weiter ſich ausdehnenden Eiſenbahnnetzen mehr Berückſichtigung genom-
men würde, wenngleich auch nicht zu verkennen iſt, daß wohl mitunter
von manchen ſolcher Beſitzer übertriebene Anſprüche gemacht worden ſind
und noch werden. Zum Theil laſſen ſich wohl Störungen und Aufent
halte bei den ſonſtigen Regelmäßigkeiten der Fahrten vermeiden; es iſt
dies aber nicht überall der Fall; auch kann der Landwirth in ſeinem
Betriebe ſich nicht immer nach der Uhr richten. Die gewöhnlichſten
Arten der Erſchwerungen des Wirthſchaftsbetriebes durch Anlage von
Eiſenbahnen beſtehen aber in Folgendem:

1) Jn Verlängerung der Wege, alſo Herbeiführung einer größeren
Entfernung vom Wirthſchaftshofe.

2) Jn Durchſchneidung der Grundſtücke.
3) Störungen durch Sperrung der Bahn.

Zufällige Störungen.
ach 1. Es habe z. B. der Beſitzer von Acker ſeinen Zugang dahin

vom Dorfe aus gehabt; nun würde er von der Bahn durchſchnitten,
und er könnte zu dem jenſeits belegenen Ackertheile nur durch einen Um-
weg gelangen und müſſe dieſen auch wieder zurücknehmen, ſo wird der
Zugang verlängert und die Beſtellung erſchwert. Die Jnſtruktion der
Frankfurter Regierung rechnet nun für jede Mehr Entfernung von 125
Ruthen 12,50 pCt. Entſchädigung die General- Kommiſſion zu Breslau
nur 3--500 PCt. Die erſte, als die richtigere Berechnung, hat auf die
Geſpannarbeiten vorzüglich Einfluß. Wenn nun aber die Behörden bei
dieſen Berechnungen gewiſſe NormalEntfernungen angenommen haben,
ſo kann es hier darauf gar nicht ankommen, und den Taxatoren muß
für dergleichen Abſchätzungen ein weiterer Spielraum geſtattet ſein: denn
es handelt ſich hier um eine ſchon vorhandene Fläche; während jene
dieſe Sätze nur auf noch zu erwerbende Flächen anwenden. Es ſei die
mittlere Entfernung eines ſolchen Ackerſtücks ſo: bisher 100 Ruthen
geweſen, werde aber durch die Eiſenbahn auf 125 Ruthen gebracht, ſo
wird einleuchten, daß für jede Fuhre Zeit mehr gehört, als bisher
daß ſich alſo die Geſpannarbeiten vermehren. Nicht wenig Fälle ſind
bekannt, daß die Ackerbeſitzer gezwungen wurden, ihr Spannvieh nach
Anlage der Eiſenbahn zu vermehren. Dieſer größere Aufwand müßte
alſo nicht nur entſchädigt, ſondern es könnten auch nur zu oft durch
ungewöhnliche Lokalverhältniſſe höhere, als die normalmäßigen Sätze
nothwendig werden.

ad 2. kann
a) die Eiſenbahn ſo kleine Stücke Acker abſchneiden, daß ſie mit Ge-

ſpann nicht zu bearbeiten ſind wenigſtens die Bearbeitung ſehr
erſchweren, oder:

b) die durchſchnittenen Stücke in ſo ungünſtige Figuren legen, daß
deren Bearbeitung dadurch erſchwert wird.

Könnte der Beſitzer des Ackers wegen des Falles a) denſelben gar
nicht mehr benutzen, ſo iſt der Erwerber der Bahn wohl unbedingt ver
pflichtet, dieſen Acker zu demſelben Preiſe, wie die Bahnſtrecke ſelbſt,
zu übernehmen. Würde ad b) die Beſtellung nur durch die Form er-
ſchwert, ſo müßte die Mehrzeit der Bearbeitung zu Gelde berechnet und
kapitaliſirt die Entſchädigungsſumme ergeben. Es kommt hierbei auch
auf die Richtung der Schläge oder Felder an: theilt eine Bahn dieſe
in paralleler Linie, ſo iſt die Störung nicht ſo groß, als wenn ſie die
Felder im rechten Winkel durchſchneidet; am meiſten erſchwert aber im-
mer eine Durchſchneidung in ſchräger Richtung: denn ein zugeſpitztes
und keilförmiges Ackerſtück erfordert gewiß oft mehr Zeit zur Bearbei-
tung als ein größeres und regelmäßigeres. Dieſe Eventualitäten
einer oft unſcheinbaren, aber wirklich vorhandenen Störung immer im
Auge zu behalten, iſt oft eine ſchwierige Aufgabe für die Taxatoren.
Jn den meiſten Fällen wird es ſchwer ſein, die größeren Wirthſchafts-
koſten durch eine ſpezielle Berechnung nachzuweiſen aber es ſollte den
Taxanten vermöge ihrer praktiſchen Erfahrung ein gewiſſer Satz vor
ſchweben, für den ſie ſich auch in beſſerer Uebung eine Rechnung zule-
gen könnten, um bei Gelegenheit von dem Reſultate Gebrauch zu ma
chen. Durch das öftere Umwenden beim Pflügen auf mehreren Acker-
ſtücken durch Mehrpflügen von mehreren Angewenden geht auch mehr
Zeit verloren. Auch muß, wenn die Lokomotive vorüber ſauſt, gewiß
oft mit der Arbeit angehalten werden.

Noch eine Störung entſteht oft durch die künſtlichen Erhöhungen,
Aufſchüttungen der Eiſenbahnen. Leicht entſtehen dadurch Anſammlungen
von Waſſer, im Winter von Schnee, welcher im Frühjahr länger liegt
u. ſ. w. Die Taxanten können oft nicht vor Beendigung der Bahn den
dadurch verurſachten Schaden überſehn. Es wird olſo immer ſchwierig
bleiben, dieſen auf eine genügende Weiſe ſchon vorher zu berechnen.

ad 3. Die Störungen durch Sperrung der Bahn ſind. ſchon nicht
ſo ſicher zu ſchätzen. Denn wenn man bedenkt, daß eine ſolche Sper
rung nur einige Minuten dauert, ſo verliert ſich dies Hinderniß faſt
gänzlich. Dennoch kann es oft, wenn täglich viele Bahnzüge vorüber-
gehen, erheblich werden. Ergäbe nun z. B. ein Ueberſchlag, daß jähr
lich 100 Fuhren Dünger und eben ſo viele Erndtefuhren nach und von
einem abgeſchnittenen Ackerſtücke zu fahren wären, ſo ſind dies 200 Fuh
ren, pro Tag 8 Fuhren, macht ein 16maliges Paſſiren der Bahn noth
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wendig oder in 25), Tagen würde die Bahn 408 mal überſchritten.
Gingen nun täglich 6 Züge (die Nachts paſſirenden Züge würden na-
türlich nicht eingerechnet werden können) die Bahn entlang, alſo in 25
Tagen 143 mal, ſo würde ungefähr immer die vierte Fuhre mit ihm
zuſammentreffen, mithin jährlich 102 Unterbrechungen Statt finden.
Jede zu 4 Minuten berechnet, macht 6 Stunden 48 Minuten. Da dies
aber keinen ſichern Anhalt giebt, jährlich das Doppelte genommen:
macht 13 Stunde, deren Werth nach den Geſpann Unterhaltungs-
koſten berechnet und mit 4 pCt. kapitaliſirt, die Entſchädigungsſumme

äbe.ß ad 4. Die zufälligen Störungen ſind ſehr ſchwer zu würdigen,

und werden hierauf die Taxanten nur in den dringendſten Fällen Ge-
wicht auf die oft aus der Luft gegriffenen Angaben der Feldmarksbe-
ſitzer legen dürfen. Dem allgemeinen großen Ganzen wird man auch
Etwas opfern und ihm zu Liebe manche kleine Unbequemlichkeit gen

können! adtt.„„S|,
Witterung im Januar 1852.

Die mittlere Temperatur des verfloſſenen Monats 2,3 Gr. Rm.
übertrifft die des vorigen Jahres um 0,3 Gr., die früherer Jahre ſogar
um 3,9 Gr. Nur am Anfange und Ende des Monats hatten wir an
nähernd eine WinterTemperatur, während uns die Mitte deſſelben ein
vollſtändiges Frühlingswetter brachte.

Die mittlere Temperatur ſtieg mit geringen Schwankungen von 1.
bis 13., wo ſie ihr Maximum von 8,3 Gr. erreichte, hielt ſich auf die-
ſem hohen Stande bis zum 16., an welchem Tage Nachmittags 2 Uhr
die höchſte Temperatur des Monats 10,4 Gr. beobachtet wurde, ſank
dann und hielt ſich dann faſt immer in der Nähe der angegebenen mitt-
leren Monatswärme, bis ſie am 30. ihr Minimum von 0,6 Gr.
erreichte. An demſelben Tage Morgens 6 Uhr wurde die niedrigſte
Temperatur des Monats 3,3 Gr. beobachtet. Für den ganzen Mo-
nat ergiebt ſich ſomit eine Schwankung von 13,7 Gr.

Dieſe ungemein hohe Temperatur des Monats iſt hervorgerufen
durch das Vorherrſchen der ſüdlichen Winde, die über des Monats
hindurch meiſt mit ziemlicher Stärke wehten. Speziell vertheilt ſich die
Windrichtung folgendermaßen: 7 S., 13 SW., 5 W., 1 NW., 1O., 4 SO.

Entſprechend der hohen Temperatur und der herrſchenden Wind-
richtung iſt die Menge des gefallenen Regens und die Bewölkung des
Himmels. Bald ſtarker, bald ſchwacher Regen wurde an 16 Tagen
beobachtet, einmal vermiſcht mit feinen Graupeln. Schnee nur einmal,
am 30., der aber ebenfalls bald wieder fortthauete. Nebel zeigte ſich
ſelten. Das Wetter war an 10 Tagen heiter, am 6 ziemlich heiter,
an 15 trübe. Höfe um den Mond wurden mehrmals beobachtet, beſon-
ders einer am 31. mit einem Durchmeſſer circa 30mal größer als der
ſcheinbare Durchmeſſer des Mondes.

Der Stand des Barometers war, den ſonſtigen Witterungsverhält-
niſſen entſprechend, ein niedriger und ſehr ſchwankender. Der mittlere
Stand beträgt 27 P. Z. 9,8 P. Linien. Unter demſelben blieb es an
12, über denſelben ſtieg es an 19 Tagen. Sein höchſter Stand: 28 Z.
2,6 L. wurde am 5. 10 Uhr Abends, ſein niedrigſter: 27 Z. 3,9 L.
am 9. 2 Uhr Mittags beobachtet, ſo daß ſich nun eine Schwankung von
10,7 L. für den ganzen Monat ergiebt.

Die Beobachtung der totalen Mondfinſterniß am 7. wurde vom
Wetter begünſtigt. Bemerkenswerth waren dabei die regenbogenartige
Färbung einiger ſüdöſtlich vom Monde ſtehenden Wolken, als der Mond
ungefähr halb verfinſtert war, und die dunkelrothe Farbe des Mondes
während ſeiner totalen Verfinſterung.

Mehrmals wurde ſtarkes Morgenroth, dem faſt immer Stürme und

Regen folgten, beobachtet. F.
Oeffentliche Sitzung des Schwurgerichts.

Halle, am II. Februar 1852.
Präſident: Geh. Juſtiz- Rath und 1. Direktor v. Koenen,
Richtercollegium Die Kreisgerichtsräthe Wunderlich, Stecher, Freund

und Rudloff.
Königl. Staatsanwaltſchaft Staatsanwalt Heiſe.
Gerichtsſchreiber: Referendar Feitſcher.
Der Namensaufruf ergiebt die Anweſenheit von 34 Geſchworenen.
I. Die Verhandlung wider die verehel. Walther wegen Diebſtahls im wie-

derholten Rückfalle fällt aus, indem Beklagte im 9. Monat ihrer Schwangerſchaft
ſteht und jeden Augenblick ihrer Niederkunft entgegenſieht.

II. Verhandlung wider die Handarbeiterstochter unverehelichte Friede rike
Schmidt aus Eisleben, 18 Jahr alt und noch nicht beſtraft.

Vertheidiger: Referendar Ackermann.
Jury: Kaufmann Finger, Oberforſter Eckert, Rittergutsbeſitzer Obba-

rius, Rittergutspächter Meyer Kohlenfactor Beſchoren, Steuerrath a. D.
Goethe, Kaufmann Weber, Gutsbeſitzer Fleiſcher, Rittergutsbeſitzer
Bogk, Ober- Amtmann Wendenburg, Oekonom Sauer, Kaufmann Für-

enberg.n Die Augeklagte entwendete Ende September oder Anfang Oetober pr. (am

Sonnabend vor dem Eisleber Wieſenmarkt) ihrem Dienſtherrn, dem Koſſathen
Gottfr. Keitel in Unterrisdorf, gewaltſamer Weiſe und zwar durch Aufbrechen
eines in ihrem Schlafraum ſtehenden Koffers mittelſt eines Beils, die Summe von
14 Thlrn.

Die Angeklagte legt in der heutigen Verhandlung ein offnes Geſtändniß ab
was ihr bei Abmeſſung der Strafe zu Statten kommt und die Zuziehung der Her
ren Geſchworenen entbehrlich macht.

Erkenntniß: wegen mittelſt Einbruchs verübten ſchweren Diebſtahls zu 2 Jah-
ren ne Verluſt der Ehrenrechte 2 Jahren Polizeiaufſicht und Tragung
der Koſten.

II. Verhandlung wider den Dienſtknecht Friedrich Auguſt Heſſe aus
Merſeburg Stiefſohn des dortigen Schäfers Hartung 20 Jahr alt, nicht Sol-
dat und bereits in den Jahren 1848-—50 mehrfach wegen Diebſtahls beſtraft.

Vertheidiger: Referendar Gräßner.
Jury: Kohlenfgctor Beſchoren, Ober Amtmann Wendenburg, Oeko-

nom Barth, Oberförſter Eckert, Gutsbeſ. Fleiſcher, Kaufm. La Baume,

Prof. Dr. Hin richs, Oekonom Lehnig, Ober Bergamts- Sekretair Nehmitz
Ober- Amtmann Bartels, Kaufmann Weber, Rittergutsbeſ. Obbarius.

Der Angeklagte verließ Ende September pr. ſeinen Dienſt auf dem Rittergute
zu Schochwitz, kehrte 8 Tage darauf in der Nacht vom 28. bis 29. September
pr. früh in der 2. Stunde dahin zurück kroch unter dem Thorweg hindurch, ver
fügte ſich in die an den Pferdeſtall angrenzende Geſindeſtube, von welcher er wußte,
daß um dieſe Stunde Niemand darin ſei, und entwendete daraus mit Erbrechung
eines Schrankes nachverzeichnete Gegenſtände: 1 Tuchhoſe 1 baumwollene Weſte,
2 dergl. Halstucher 1 Stück Wurſt 1 Tabackspfeife, 4 Pfd. Taback, 1 Stück
Brod etwas Butter 1 Feuerſtahl und 174 Sgr. baares Geld. Beſagte Gegen
ſtaände, im Werthe von zuſammen 8 Thlrn. und einigen Groſchen, waren Eigen
thum der Rittergutsknechte.

Beklagter raumt dieſen Diebſtahl offen ein; es bedarf daher nicht der Zuzie
hung der Herren Geſchworenen.

Beſagter Diebſtahl charakteriſirt ſich als ein in dreifacher Beziehung ſchwerer,
da er zur Nachtzeit in bewohnten Gebäuden ferner durch Einſteigen und endlich
mittelſt Einbruchs verubt iſt demnächſt aber auch als Diebſtahl im wiederholten
Rückfalle.

Erkenntniß: (mit Ruckſicht auf das offne Geſtändniß) 5 Jahre Zuchthaus,
Verluſt der Ehrenrechte, 5 Jahre Polizeiaufſicht und Tragung der Koſten.

IV. Verhandlung wider den Dienſtknecht Friedr. Wilh. Schmidt aus
Löbnitz 20 Jahr alt und noch nicht beſtraft.

Vertheidiger: Referendar Dr. Heimann.
Jury: Steuerrath a. O. Goethe, Ober- Amtmann Bartels, Kaufmann

Weber, Oberfoörſter Eckert, Oekonom Lehnig, Kohlenfactor Beſchoren,
Kaufmann Wagner, Ober-Bergamtsſekretair Nehmitz, Kaufm. La Baume,
Kaufmann Fuürſtenberg, Oekonom Beyer, Oekonom Barth.

Am 2. November pr. Abends gegen 10 Uhr wurden einem Dienſtknecht des
Gutsbeſitzers Beyer in Gerbisdorf, wahrend ſich derſelbe auf der Freiroder Kir
meß befand, 1 Schlafpelz und 1 Tuchrock gewaltſamer Weiſe durch Erbrechung der
verſchloſſenen Schlafkammer entwendet.

Der Angeklagte, welcher früher gleichfalls bei dem p. Beyer diente iſt ge
ſtaundig dieſen Diebſtahl verubt zu haben. Sein Geſtandniß ſchließt die Mitwir-
kung der Herren Geſchworenen aus.

Erkenntniß: wegen ſchweren Diebſtahls zu 2 Jahren Zuchthaus, Verluſt der
Ehrenrechte, 2 Jahren Polizeiaufſicht und Tragung der Koſten.

V. Verhandlung wider die verehelichte Bergſchmidt Keutel, Chriſtiane
geb. Stange in Gerbſtedt, 36 Jahre alt und bereits fuünf mal in den Jahren
1839, 40, 42, 42 und 47 wegen Diebſtahls beſtraft.

Vertheidiger: Referendar Ackermann.
Jury: Profeſſor Dr. Prutz, Kaufmann Wagner Faſanerie- Beſitzer

Bradt, Rechtsanwalt Schuſter Gutsbeſitzer Fleiſcher, Kohlenfaktor Be
ſchoren, Kaufmann Finger, Oekonom Sauer, Kaufmann Weber Ober
amtmann Wendenburg, Rentier Zumpe, Oekonom Beyer.

Die Angeklagte wurde am 27. Auguſt pr. früh gegen 7 Uhr von dem Schuh
machermeiſter C. Hirſe zu Gerbſtedt bei der Entwendung von 3 Garben Gerſte
im Werthe von ca. 4 Thlr., ferner aber am 4. September pr. von der Ehefrau
des Muſikus Kahle zu Gerbſtedt bei der Entwendung einer Quantität Kartof-
feln betroffen. Sie legt in der heutigen Verhandlung nach einem verunglückten
Verſuche zu läugnen, gleichfalls ein offnes Geſtändniß ab und macht dadurch
ein Verdikt der Geſchworenen entbehrlich.

Erkenntniß: wegen Diebſtahls im wiederholten Ruckfalle zu 4 Jahren Zucht-
haus Verluſt der Ehrenrechte 4 Jahren Polizeiaufſicht und Tragung der Koſten.

Geſchichtskalender für Halle und den Negierungs-
bezirk Merſeburg.

12. Februar.
962. Der Papſt beſtätigt das vom Kaiſer Otto dem Großen aufge-

richtete Stift Merſeburg.
1650. Am Nachmittage dieſes Tages (2 Uhr) fiel plötzlich die ſchöne

Kloſterkirche zu Gerbſtedt ein, und blieb Nichts davon ſtehen,
als die beiden ſtarken Thürme.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 10. bis 11. Februar.

Im Kronprinzen: Hr. Particul. v. Simßen a. Altona. Hr. Rittergutsbeſ. v.
Zechi a. Poſen. Die Hrn. Kaufl. Raumer a. Erfurt, Fränkel a. Nürnberg.
Feghelm a. Regensburg, Wurger a. Zwickau, Reichel a. Wien, Lohr a. Hamburg.

Stadt Zürich: Hr. Oekon. Petzſch a. Werdershauſen. Die Hrn. Kaufl. Brouſſon
a. Neuwied Frederking u. Sachſenröder a. Leipzig Kuünne a. Altona Kraft
a. Magdeburg Krüger a. Tangermünde, Buſch a. Köln.

Goldner King: Hr. Rendant Claus a. Aſchersleben. Hr. Agent Weiſchütz u. Hr.
Buchhalt. Angern a. Leipzig. Die Hrn. Kaufl. Scharnecke a. Sondershauſen
u. Parey a. Magdeburg.

Goldner Löwe: Hr. Maſchinenbauer Saltmann a. Lemburg. Die Hrn. Kaufl.
Edernig a. Bremen, Düner a. Halberſtadt, Schweig a. Bonn, Arnd a, Wer-
dau, Luſtemann a. Reichenbach.

Engliſcher Hof: Hr. Gutsbeſ. Petzhold a. Schaafſtedt. Hr. Lehrer Gruhl a. Wils-
dorf. Hr. Jngen. Schimpf a. Dresden. Die Hrn. Kaufl. Löffler a. Erfurt
u. Heincius a. Leipzig.

Stadt Hamburg: Hr. Reg Rath Wehrmann a. Köln. Hr. Forſtmſtr. Meinecke
a. Berlin. Hr. pr. Arzt Dr. Große a. Deutſchen. Hr. Fabrik. Hübner a.
Magdeburg. Die Hrn. Kaufl. Pitſch a. Mainz u. Burchhardt a. Erfurt.

Schwarzer Bär: Die Hru. Kauſl. Hartmann a. Braunſchweig u. Seidel a. Celle.
Hr. Kunſthdl. Henrici a. Marburg. Hr. Oekon. Günther a. Arendſee. Mad.
Schubert a. Wüſtenbrand.

Goldne Kugel: Die Hrn. Kaufl. Wagner a. Brandenburg, Muller u. Franke a.
Magdeburg, Otto a. Weißenfels, Teichmann a. Nürnberg. Hr. Fleiſchermſtr.
Oſchatz a. Düben.

Eiſenbahnhof: Die Hrn. Kaufl. Koch a. Mainz, Becker a. Leipzig Schwarzkopf
a. Magdeburg. Hr. Fabrik. Greißelt a. Suhl.

Thüringer Bahnhof: Hr. Oberſt Neunhaus a. Aken. Die Hrn Kauſl. Tiemann
a. Leipzig, Hirſch a. Frankfurt, Albrecht a. Meeraue Müller u. Dorneldt a.
Berlin. Frau Baron v. Kettenburg m. Fam. a. Mecklenburg. Hr. Baumſtr.
Thieme a. Magdeburg.

Meteorologiſche Beobachtungen.
9. Februar. Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr. Abends 10 Uhr. Tagesmittel.

Luftdruck 27 P. 3. 5,3 P. L. 27 P. Z. 5,8 P. L. 27 P. Z. 8,5 P. L.27 P. 3. 6,6 P. L.

Luftwärme 3,0 Gr. Rm. 4,9 Gr. m. 3,1 Gr. Rm. 3,9 Gr. Rm.

Wetter trübe. heiter. ziemlich heiter. ziemlich heiter.

a Wind NW. N. N. N.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Der Bericht der Königl. Regierung vom 20.
Mai d. J., betreffend die Anlage enger Schorn
ſteine in Gebäuden mit Stroh, Rohr oder
Schindeldächern, hat Veranlaſſung gegeben, das
Gutachten der techniſchen Bau Deputation zu er
fordern, welche unter Anerkennung der von der
Königl. Regierung vorgetragenen Umſtände ſich
dahin ausgeſprochen hat, daß das Ausbrennen
enger Röhren in ganz maſſiven Gebäuden, in
deren Nähe nur Gebäude mit feuerſichern Dä-
chern ſich befinden, nicht bedenklich erſcheine
und auch in Gebäuden mit leichter Bedachung
geſtattet werden könne, wenn es bei windſtillem
Wetter und mit Anwendung gewiſſer Vorſichts
maßregeln geſchieht. Zu dieſen Vorſichtsmaß-
regeln wird außer einem ſtarken Benetzen der
nicht feuerſichern Bedachungen, wozu die Fener-
ſpritzen zweckmäßig angewendet werden können,
und dem Bereithalten genügender Feuerlöſchge-
räthſchaften und Mannſchaften, insbeſondere die
Anwendung von verſchließbaren Gittern oder
Netzen von Eiſendraht zu rechnen ſein, welche
auf den Schornſtein Oeffnungen der ruſſiſchen
Röhren angebracht werden. Um ein zufälliges
Ausbrennen möglichſt unſchädlich zu machen, em-
pfehlen ſich folgende Vorſchriften
Bei einem Gebäude mit nicht feuerſicherer

Bedachung müſſen
enge Schornſteinröhren mit 4 Fuß über die
Forſtlinie des Daches hinwegragenden maſſi
ven Aufſätzen verſehen und dürfen

2) ſogenannte offene Feuer, als Kamin oder
Heerdfeuerungen, in ein enges Schornſtein-
rohr nicht geführt werden.

Daſſelbe gilt, wenn die obere Oeffnung eines
engen Schornſteins bei einem feuerſicher gedeck-
ten Gebäude weniger als 30 Fuß von einem
andern, nicht feuerſicher gedeckten Gebäude ſich
befindet.

Die Königl. Regierung wird ermächtigt, nach
dieſen Beſtimmungen zu verfahren. Sie ent-
ſprechen den Vorſchlägen in Jhrem Berichte mit
dem Unterſchiede, daß die Höhe des Aufſatzes
auf 4 Fuß ermäßigt iſt, weil das von der Königl.
Regierung beantragte Maaß von 5 Fuß mit
Rückſicht darauf, daß das Reinigen der Schorn-
ſteine oft von Knaben beſorgt wird, mit erheb
lichen Unbequemlichkeiten verbunden ſein würde.

Die von der Königl. Regierung ferner vor-
geſchlagene Anbringung von Drahtgittern mit
halbzölligen Maſchen auf allen engen Schornſtein-
öffnungen in Gebäuden mit nicht feuerſicherer
Bedachung oder in Gebäuden mit feuerſicherer
Bedachung, welche ſich in geringerer Entfernung
als 30 Fuß von Stroh, Rohr- oder Schindel-
dächern befinden, erſcheint nicht empfehlenswerth,
da ſich an dergleichen befeſtigten Gittern Glanz-
ruß anſetzen und ein baldiges Verſtopfen der
ſelben dadurch eintreten würde, wodurch der Zug
der Schornſteine weſentlich beeinträchtigt werden
müßte.

Berlin, den 22. December 1851.
Der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffent-

liche Arbeiten
(gez.) von der Heydt.

An
die Königl. Regierung zu Breslau.
III. 10,409.
Veorſtehendes Reſeript bringe ich hierdurch zuröffentlichen Kenntniß. h h

Halle, den 10. Februar 1852.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

Arbeits Ankündigung.
Jn dem herannahenden Fruühjahre ſoll, ſobald es

die Witterung geſtattet, zu Ausfuhrung der ange
ordneten Deichbaue von der Droſchkauer Grenze
hinauf bis zu der Plothaer Zehndthaus Ecke ver
ſchritten werden.

Bei dieſem Unternehmen können kräaftige, arbeits
luſtige und fahige Mannsperſonen eine lohnende Be
ſchaftigung finden.

Alle diejenigen, ſo ſich bei dieſem Bau bethei
ligen wollen können ſich von jetzt ab bei dem Kö
niglichen Buhnenmeiſter Herrn Schulze in Muhl-
berg melden.

Es wird aber ausdrucklich im Voraus darauf
aufmerkſam gemacht, daß kein Arbeiter angenommen
werden wird, welcher ſich bereits bei einem Dienſt
herrn vermiethet hat und wegen der anzunehmenden
Arbeit deſſen Dienſt verlaſſen will. Eben ſo wenig
werden Arbeitsleute angenommen, welche ſich bereits
bei einem benachbarten Deichbaue betheiligt haben
und denſelben verlaſſen, um zu dem dieſſeitigen
Baue, aus was Urſachen es ſei, uberzugehen.

Demnachſt hat jeder Arbeiter die zur Erdarbeit
benöthigten Werkzeuge, ſo wie die Erd Karre ſelbſt
mitzubringen und zu unterhalten.

Rittergut Plotha, den 9. Februar 1852.
Der Deichhauptmann, Kammerrath Döring.

Guts Verkauf.
Kunftigen 1. März 1852 ſollen in Hohenheyda

die sub Nr. 9. und 34. des Brandkataſters daſelbſt
gelegenen Schumann'ſchen Guter, wovon das er
ſtere 15 Morgen 131 DD Ruthen und das andere 33
Morgen 32 Ruthen Flacheninhalt enthalt, offent
lich, jedoch freiwillig an den Meiſtbietenden verkauft
werden, worauf Kaufluſtige andurch unter der Be-
merkung aufmerkſam gemacht werden, daß eine un-
gefaähre Beſchreibung der zu verſteigernden Grund
ſtuücke, ſowie ein Verzeichniß der darauf haftenden
Laſten und Abgaben ingleichen die näheren Sub-
haſtationsbedingungen dem in der Schenke zu Ho
henheyda aushaängenden Patente beigefügt ſind.

T Gaſthofs- Verkauf.
Jch bin geſonnen, meinen in Merzien (1 Stunde

von Cöthen) an der Straße gelegenen neuerbauten
Gaſthof, worin 1 gr. Tanzſaal, dabei 1 gr. Gar-
ten mit Kegelbahn, aus freier Hand zu verkaufen.
Kaufliebhaber konnen das Grundſtück taglich in
Augenſchein nehmen und mit mir in Unterhand-
lung treten.

A. Körting in Merzien.

Kunſt-Nachricht.
Auf Anregung befreundeter Kunſtgenoſſen be-

ſuchte ich vor einigen Tagen das Magazin der
Steingräber'ſchen Pianofortefabrik in Halle
und bin durch die vorliegenden Leiſtungen dieſes
Etabliſſements ſo befriedigt worden, daß es mir
wahrhaftes Vergnügen gewährt, dies hiermit
öffentlich auszuſprechen. Jnsbeſondere erlaube
ich mir Kunſt- und Muſikfreunde auf einige
augenblicklich vorräthige Pianoforte engliſcher
Konſtruktion aufmerkſam zu machen, die ſicherlich
den höchſten Kunſtforderungen entſprechen werden.

Carl Wagner,
Fürſtlich Reußiſcher Hofkapellmeiſter.

Hutdeckel 6 Sgr. pro Dutzend, em
fchen L. Sachs C Comp.

Chiné- Colliers ſowie das Neueſte von
Sammet-Bracelettes, empfehlen

L. Sachs C Comp.
Einen ordentlichen Laufburſchen ſuchen

L. Sachs Comp.
Ein mit guten Atteſten verſehenes Madchen, welche

mit Kindern umzugehen weiß und in der Kuche er
fahren iſt, findet zum erſten April einen Dienſt,

Leipziger Straße Nr. 282 a.

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

Auction.
Freitag den 13. d. M. u. folg. Tags Nach-

mittags 1 Uhr
ſollen gr. Ulrichsſtraße Nr. 20: 4 Kiſten Na
thuſius'ſches Steingut, als: Tortenſchüſſeln,
Aſſietten, Compotièren, Napfe, Kannen, Kaffee
maſchinen, Deſſertteller, Epheukaſten, Terrinen
deckel, Kinderſpielzeug u. dgl. m. meiſtbietend ver-

kauft werden. Brandt.
Auf dem Rittergute Merbitz bei Löbejün ſind

40 Centner guter Zuckerrüben Saamen von vos-
riger Erndte zu verkaufen.

Gute Speiſekartoffeln
ſind von jetzt ab alle Tage zu verkaufen Schülers
hof Nr. 764.

Sehr ſchöne, friſche

Kieler Sprotten,
à Pfund 8 Sgr., empfing ſoeben

Julius Kramm.

Donnerſtag, den 12. Februar:

Don Juan.
Große Oper in 2 Akten von Mozart.

A. Döbbelin.

Stadttheater in Leipzig.
Freitag, den 13. Februar:

Martha.
Lady Harriet Durham Frau Henriette

Sonntag.
R. Wirſing.

Getreidepreiſe.
Nordhauſen, den 7. Februar.

Weizen 2 Thlr. 4 Sgr. bis 2 Thlr. 20 Sgr.
Roggen 2 4 vis 2 120Gerſte 6 vis 4 426Hafer 22 bis 1 1Sommerſ. bis 2Leinſamen bisLinſen bis 2Erbſen bisBohnen bisWicken bisRuüböl pr. Ctr. 10 Thlr. 224 Sgr.
Leinöl 12Rübekuchen pr. Schock 1 Thlr. 15 Sgr.

Leinkuchen S 20Reiner Frucht Branntwein pr. Oxhoft (180 Quart)
31 Thlr. bis 32 Thlr.

Magdebürg, den 10. Februar. 3f. Brief. Geld.
Preuß. freiwillige Anleihe 5

Sctaatsſchuld-Scheine 34

Verein. Dampſfſchifff.Stamm-Act.

do. Prior.-ActienMagdeburg Leipz. Stamm-Actien
do. do. Prior. -Actien A.
do. do. do. do. B.
do. Halberſt. Stamm-Actien
do. do. Prior. -Actien
do. Wittenb. Stamm-Actien
do. do. Prior. -Actien

e rei

Amſterdam kurze Sicht.
do. 2 Monat

Hamburg kurze Sicht
do. 2 Monat e

Frankfurt kurze Sicht.
do. 2 Monat

Preuß. Friedrichsd'or
Ausländiſch Gold à 5 Thlr.
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